Obergericht des Kantons Zurich

|. Zivilkammer

Geschafts-Nr.: NP210014-0O/U
Mitwirkend: Oberrichterin Dr. D. Scherrer, Vorsitzende,

Oberrichterin Dr. S. Janssen und Oberrichter Dr. M. Kriech

sowie Gerichtsschreiber MLaw D. Tschanz

Urteil vom 10. Dezember 2021

in Sachen

A. GmbH,

Beklagte und Berufungsklagerin

vertreten durch Rechtsanwalt MLaw X.

gegen

B. AG,

Klagerin und Berufungsbeklagte

vertreten durch Rechtsanwalt MLaw Y.

betreffend Forderung

Berufung gegen ein Urteil des Einzelgerichts im vereinfachten Verfahren am
Bezirksgericht Ziirich, 10. Abteilung, vom 14. Dezember 2020 (FV200038-L)



Rechtsbegehren:
(Urk. 11 S. 2)

"1. Die beklagte Partei sei zu verurteilen, der klagenden Partei
CHF 17'910.30 nebst Verzugszins zu 5% seit dem 16. Juli 2019
zu bezahlen.

In diesem Umfang sei der Rechtsvorschlag in der Betreibung
Nr. 1 des Betreibungsamtes Zurich 3, Zahlungsbefehl vom 7. Mai
2019, zu beseitigen.

2. Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zzgl. MwSt. zu Lasten
der beklagten Partei."

Urteil des Einzelgerichts am Bezirksgericht Ziirich vom 14. Dezember 2020
(Urk. 17 S. 17 = Urk. 23 S. 17):

Die Beklagte wird verpflichtet, der Klagerin Fr. 17'910.30 nebst Zins zu 5 %
seit 16. Juli 2019 zu bezahlen. In diesem Umfang wird der Rechtsvorschlag
in der Betreibung Nr. 1 des Betreibungsamtes Zurich 3 (Zahlungsbefehl vom
7. Mai 2019) aufgehoben.

Die Entscheidgeblhr wird auf Fr. 2'900.— festgesetzt.

Die Gerichtskosten werden der Beklagten auferlegt und mit dem geleisteten

Vorschuss der Klagerin verrechnet.

Die Beklagte wird verpflichtet, der Klagerin eine Parteientschadigung von
Fr. 4'400.— (inkl. Mehrwertsteuer und Kosten des Schlichtungsverfahrens) zu
bezahlen. Zudem hat sie der Klagerin den Kostenvorschuss von Fr. 2'900.—

ZU ersetzen.
[Mitteilung]

[Rechtsmittelbelehrung: Berufung, 30 Tage]



Berufungsantrage:

Der Beklagten und Berufungsklagerin (Urk. 22 S. 2):

"1.

Es sei das Urteil des Bezirksgerichts Zurich, 10. Abteilung, vom
14. Dezember 2020 in Sachen B. AG gegen A.
GmbH (FV200038-L/U) aufzuheben und die Klage vollumfanglich
abzuweisen.

Eventualiter sei das Urteil des Bezirksgerichts Zdrich,
10. Abteilung, vom 14. Dezember 2020 in Sachen B. AG
gegen A. GmbH (FV200038-L/U) aufzuheben und die Sa-
che zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurtickzuweisen.

Alles unter Kosten- und Entschadigungsfolgen, zuztglich gesetz-
lichem Mehrwertsteuerzuschlag, zu Lasten der Berufungsbeklag-
ten."

Der Klagerin und Berufungsbeklagten (Urk. 27 S. 2):

"1.
2.

Die Berufung sei vollumfanglich abzuweisen.

Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zzgl. MwSt. fur samtli-
che Verfahren zu Lasten der Berufungsklagerin."



Erwagungen:

.
Prozessgeschichte

1. Mit vom 2. Marz 2020 datierender Klageschrift und unter Beilage der Klage-
bewilligung des Friedensrichteramtes der Kreise ... + ... der Stadt Zurich erhob
die Klagerin und Berufungsbeklagte (fortan Klagerin) vor Vorinstanz eine Forde-
rungsklage gegen die Beklagte und Berufungsklagerin (fortan Beklagte) mit den
eingangs genannten Rechtsbegehren (Urk. 1 und Urk. 2). Der weitere Prozess-
verlauf kann dem vorinstanzlichen Entscheid enthommen werden (Urk. 17 S. 3
E.2=Urk.23S. 3E. 2).

2. Gegen das Urteil der Vorinstanz vom 14. Dezember 2020 erhob die Beklag-
te mit Eingabe vom 1. Februar 2021 (Urk. 22) fristgerecht (vgl. Urk. 18) Berufung
mit den eingangs erwahnten Antragen. Sie hat den Kostenvorschuss von
Fr. 2'900.— innert Frist geleistet (Urk. 24 und 25). Die Berufungsantwort der Klage-
rin datiert vom 3. Mai 2021 (Urk. 27); ebenso wie die unaufgeforderte Stellung-
nahme der Beklagten zur Berufungsantwort (Urk. 30) wurden diese Eingaben der

jeweiligen Gegenseite zur Kenntnis gebracht (Urk. 29; Urk. 31).

3. Das Verfahren erweist sich als spruchreif.

l.
Prozessuales

1.  Die Beklagte ist durch den Endentscheid der Vorinstanz beschwert. Es han-
delt sich um eine berufungsfahige Streitigkeit (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Berufung
wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 und Art. 313 ZPO; Urk. 19),
weshalb auf diese unter dem Vorbehalt rechtsgenigender Begrindung einzutre-

ten ist.

2.1 Mit der Berufung konnen unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Fest-
stellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru-
fungsinstanz verflgt Uber unbeschrankte Kognition bezuglich Tat- und Rechtsfra-

gen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausibung (Angemessenheits-



prufung; BGer 5A 184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1). In der schriftlichen Beru-
fungsbegrundung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwie-
fern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft
zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Fehler leidet (BGE 142 | 93 E. 8.2;
BGE 138 lll 374 E. 4.3.1). Die Berufungsinstanz hat sich — abgesehen von offen-
sichtlichen Mangeln — grundsatzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu
beschranken, die in der Berufungsschrift in rechtsgenugender Weise erhoben
werden (vgl. BGE 142 11l 413 E. 2.2.4).

Soweit eine Beanstandung vorgetragen wird, wendet die Berufungsinstanz das
Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO); sie ist weder an die Argumente der
Parteien noch an die Begrundung der Vorinstanz gebunden (sog. Motivsubstituti-
on; BGE 144 1l 394 E. 4.1.4 m.H.; ZK ZPO-Reetz/Hilber, Art. 318 N 21; Seiler,
Die Berufung nach ZPO, 2013, N 1507). In diesem Rahmen ist insoweit auf die
Parteivorbringen einzugehen, als dies fur die Entscheidfindung erforderlich ist
(vgl. BGE 134 1 83 E. 4.1).

2.2. Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) konnen im Berufungsverfahren
nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO bertcksichtigt werden,
d.h. wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden (lit. a) und trotz zumutbarer Sorg-
falt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Dabei hat,
wer sich auf Noven beruft, deren Zulassigkeit darzutun (vgl. BGer 5A 330/2013
vom 24. September 2013, E. 3.5.1; BGer 5A 266/2015 vom 24. Juni 2015,
E. 3.2.2).

3. Angesichts des Streitwerts von weniger als Fr. 30'000.— ist die Vorinstanz zu
Recht davon ausgegangen, dass fur das vorliegende Verfahren die Bestimmun-
gen Uber das vereinfachte Verfahren zur Anwendung gelangen (Art. 243 Abs. 1
ZPO). Dieses unterliegt mit Bezug auf die Feststellung des Sachverhalts der
durch die verstarkte gerichtliche Fragepflicht abgeschwachten Verhandlungsma-
xime (Art. 55 ZPO und Art. 247 Abs. 1 ZPO; BGer 4A_57/2014 vom 8. Mai 2014,
E. 1.3.3; 5A_211/2017 vom 24. Juli 2017, E. 3.1.3.2). Auch in deren Geltungsbe-
reich ist es aber Sache der Parteien, dem (erstinstanzlichen) Gericht das fir die

Rechtsanwendung relevante Tatsachenfundament zu prasentieren, d.h. den ent-



scheidwesentlichen Sachverhalt zu behaupten und die Beweismittel fir ihre tat-
sachlichen Behauptungen anzugeben (vgl. Art. 221 Abs. 1 lit. d und e sowie
Art. 222 Abs. 2 Satz 1 ZPO). Nur Tatsachen, die in den Parteivortragen form- und
fristgerecht sowie hinreichend substantiiert behauptet wurden (und nicht schon,
was aufgrund der Akten erkennbar ist), kdnnen in sachverhaltlicher Hinsicht zum
Prozessstoff erhoben und dem Entscheid zugrunde gelegt werden. Entsprechend
genugt es nach konstanter Rechtsprechung nicht, wenn sich eine bestimmte Tat-
sache lediglich aus den eingereichten Urkunden ergibt, ohne dass sich eine Partei
in ihren Vortragen auf sie beruft. Solche (nicht behaupteten) Tatsachen dirfen im
Rahmen der Verhandlungsmaxime grundsatzlich nicht bertcksichtigt werden. Die
Verhandlungsmaxime erfahrt durch Art. 247 Abs. 1 ZPO lediglich eine gewisse
Relativierung. Nach dieser Vorschrift wirkt das Gericht durch entsprechende Fra-
gen darauf hin, dass die Parteien ungentigende Angaben zum Sachverhalt er-
ganzen und die Beweismittel bezeichnen. Es ist jedoch nicht Sache des Gerichts,
fehlende Angaben anstelle der Parteien zu erheben. Die Fragepflicht darf insbe-
sondere nicht dazu dienen, prozessuale Nachlassigkeiten der Parteien auszuglei-
chen. Art. 247 Abs. 1 ZPO kommt vor allem bei nicht vertretenen Parteien ohne
juristische Kenntnisse zum Tragen. Bei anwaltlich vertretenen Parteien hat sie nur
eine sehr eingeschrankte Tragweite. Bei anwaltlicher Rechtsvertretung darf das
Gericht davon ausgehen, dass die notwendigen Kenntnisse fur eine sachgerechte
Prozessflihrung vorhanden sind und der mandatierte Rechtsvertreter den Pro-
zessstoff sowohl behauptungs- wie auch beweismassig vollstandig vorgetragen
hat. Deshalb soll und darf sich das Gericht gegenuber der anwaltlich vertretenen
Partei mit der Fragepflicht zurtickhalten wie im ordentlichen Verfahren (einlasslich
zu Art. 247 Abs. 1 ZPO OGer ZH PP180026 vom 15.01.2019, E. 3.3; zur Ver-
handlungsmaxime auch ZR 117/2018 Nr. 42, E. 3.3.3; OGer ZH RT170171 vom
27.11.2017, E. 3.2.3; BGer 4A_281/2017 vom 22. Januar 2018, E. 4 und E. 5;
BGer 5A_808/2018 vom 15. Juli 2019, E. 4.2).

4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-21).



||
Beurteilung

1.  Ausgangslage

1.1. Der streitgegenstandlichen Forderung liegt folgender unbestritten geblie-

bener Sachverhalt zugrunde:

Die Klagerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in ... [Ort] und bezweckt gemass
Handelsregisterauszug den Betrieb eines Inkassoburos (Urk. 4/4). Die im Streit
liegende Forderung von Fr. 17'910.30 wurde der Klagerin (Zessionarin) von der
C._ AG (fortan Zedentin) rechtsgulltig mittels Forderungsabtretung vom
15. April 2019 zediert (Urk. 4/2).

Die Zedentin hatte mitder D.___ Service GmbH (nicht identisch mit der Beklag-
ten; nachfolgend D._ ) eine vom 1. Februar 2016 datierende Vereinbarung
abgeschlossen. Gegenstand der Vereinbarung war gemass deren Ziffer 1.1, dass
die D.  der Zedentin aus erfolgten (Getranke-)Lieferungen per 31. Januar
2016 einen Gesamtbetrag von Fr. 47'955.55 bzw. recte wohl Fr. 47'975.55 (vgl.
Urk. 4/9 und handschriftliche Korrektur in Urk. 4/8) schulde. Diese Gesamtschuld
wurde in ein Darlehen mit einem Zins von 5 % umgewandelt, wobei aus der Ver-
einbarung der Beginn des Zinsenlaufs nicht hervorgeht. Zwecks Tilgung der Dar-
lehensschuld vereinbarten die Vertragsparteien, dass die D.__ der Zedentin
an das Darlehen monatlich eine Amortisationszahlung von Fr. 4'500.— zu bezah-
len habe, erstmals fallig per 15. Februar 2016. Die letzte Ratenzahlung uber
Fr. 2'995.55 (sic!) sollte am 15. Dezember 2016 erfolgen. Die unterzeichnete Ver-
einbarung liess E.__ der Zedentin namens der Schuldnerin mit Schreiben vom
5. Marz 2016 zukommen (Urk. 11 S. 3 Rz. 4; Urk. 4/8 und 12/11-12).

Die Beklagte ist eine Gesellschaft mit beschrankter Haftung mit Sitz in Zarich und
bezweckt gemass Handelsregisterauszug die . Sie wurde am tt.mm 2017 ins
Handelsregister eingetragen (Urk. 4/5). Die Organ- und Eigentimerverhaltnisse
der Beklagten sind identisch mit denjenigen der D.__ . Sodann weisen die Fir-

menbezeichnungen beider Gesellschaften eine grosse Ahnlichkeit auf. Ferner



sind auch die Gesellschaftszwecke der Beklagten und der D. nahezu iden-
tisch (Urk. 11 S. 3 Rz. 5, Urk. 4/5 und Urk. 12/10).

Uber die D. wurde am tt.mm 2017 der Konkurs eroffnet. Sie wurde liquidiert
und am tt.mm 2018 aus dem Handelsregister geléscht (Urk. 11 S. 4 Rz. 7 und
Urk. 12/10). Sowohl die nun nicht mehr existente D. als auch die Beklagte

leisteten (Ab-)Zahlungen an die Zedentin.

1.2. Umstritten und hier zu klaren ist, ob und allenfalls in welchem Umfang die
Beklagte die verbleibende (Darlehens-)Schuld der liquidierten D. ubernom-
men hat und damit zunachst Schuldnerin der Zedentin und hernach zessionshal-

ber der Klagerin geworden ist.

2. Vorinstanzlicher Entscheid

2.1. Zusammengefasst befand die Vorinstanz, dass sich in Wirdigung der ge-
samten Umstande der konkludente Wille der Beklagten ergebe, gemass Art. 176
OR die Schuld der mittlerweile liquidierten D.__ von Fr. 17'910.30 zzgl. Ver-
zugszins von 5 % seit 16. Juli 2019 zu Ubernehmen (Urk. 23 S. 16 E. 5.2.7). Eine
solche Willensbekundung leitete die Vorinstanz im Wesentlichen aus den folgen-

den Umstanden ab:

2.1.1. Sowohl hinter der liquidierten D.__ als auch der Beklagten wirden die-
selben Gesellschafter stehen. Die Beklagte habe ein gewichtiges Interesse ge-
habt, die Schulden der D.  zu Ubernehmen, als sich Uber diese die Kon-
kurserdffnung abgezeichnet habe. Denn durch die Ubernahme der Schulden habe
die unbestrittenermassen langjahrige Geschaftsbeziehung mit der Zedentin auf-
rechterhalten werden kénnen, ansonsten davon auszugehen gewesen ware, dass
sich die Zedentin nicht bereit erklart hatte, der Beklagten (weiterhin) Getranke auf
Kredit bzw. gegen Rechnung zu liefern. Im Zeitraum vom 1. August 2017 (Wir-
kungsbeginn einer behaupteten kumulativen Schuldibernahme, unten E. 3.2.3)
bis zum tt.mm 2017 (Konkurseroffnung uber die D.___ ) sei eine Mithaftung und
Schuldtilgung durch die Beklagte in Frage gekommen. Diesen Umstand wurden
die Gesprachsnotizen der Zedentin (vgl. Urk. 12/14 Blatt 3) bestatigen (Urk. 23
S.11E.5.2.1).



2.1.2. Die vom 1. Februar 2016 datierende Vereinbarung und der Abzahlungsplan
zwischen der Zedentin und der D.___ habe monatliche Amortisationszahlungen
von Fr. 4'500.—, erstmals zahlbar am 15. Februar 2016 und dann monatlich bis
zum 15. November 2016 sowie eine Schlusszahlung von Fr.2'995.55 am
15. Dezember 2016 vorgesehen (Urk. 4/8 und Urk. 12/11). Aus den eingereichten
Kontoauszigen ergebe sich, dass am 24. Februar 2016 von der D.____ eine
erste Zahlung Uber Fr. 4'500.— und am 27. Mai 2016 eine solche von Fr. 1'500.—
erfolgt sei. Ab dem 10. August 2016 bis zum 30. Oktober 2017 seien dann 12
Zahlungen a Fr. 2'000.— geleistet worden (Urk. 4/9). Nach der Konkurseréffnung

vom tt.mm 2017 Uber die D. seien ab dem 30. November 2017 bis zum
5. Juni 2018 durch die Beklagte sieben Zahlungen a Fr. 2'000.— erfolgt (Urk. 4/9;
Urk. 12/14; Urk. 11 S. 5 Rz. 8). Damit sei erstellt, dass die D. nur eine ein-

zige Zahlung uber Fr. 4'500.— gemass der Vereinbarung vom 1. Februar 2016 ge-
leistet habe und bereits ab August 2016 nur noch Zahlungen Uber jeweils
Fr. 2'000.— erfolgt seien. Diese Zahlungen a Fr. 2'000.— habe die Beklagte dann
ab der Konkurseroffnung Uber die D._ weitergefuhrt. Die WeiterfiUhrung der
Zahlungen in dieser Hohe sowie der Umstand, dass die Zedentin ihre Forderung
unbestrittenermassen nicht im Konkursverfahren der D.__ eingegeben habe,
sprachen gewichtig fur eine Schuldubernahme durch die Beklagte (Urk. 23 S. 2
und 11 f. E. 5.2.2).

2.1.3. Am 20. Februar 2018 habe unbestrittenermassen ein Treffen der Zedentin
mit den GeschaftsfUhrern der Beklagten, E._ und F.___ | stattgefunden.
Dannzumal seien Verhandlungen hinsichtlich des noch zu tilgenden Schuldbe-
trags gefuhrt worden, mit dem Ergebnis, dass die Zedentin die am 20. Februar
2018 noch ausstehende Schuld von Fr. 27'035.90 (ausstehende Schulden von
Fr. 15'206.75 und weitere offene Lieferungen zwischen dem 25. Dezember 2016
und dem 8. Februar 2018 Uber Fr. 11'829.15) auf Fr. 25'000.— reduziert und die
Beklagte den genannten Betrag neu in 12 monatlichen Raten a je Fr. 2'000.— so-
wie einer Schlussrate von Fr. 1'000.— zu uUberweisen gehabt habe. Fur eine sol-
che Einigung wirden die Gesprachsnotizen (Urk. 12/15) sowie die noch auf die
D._ lautenden Kontoblatter und die Liste der offenen Posten bzw. Debitoren
der Zedentin je per 20. Februar 2018 sprechen (Urk. 12/14). Die behauptete Eini-
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gung indiziere auch, dass die Zedentin per 20. Februar 2018 auf dem Kontoblatt
der Beklagten eine Umbuchung der Debitorenforderungen von urspringlich
Fr. 11'829.15 in der Hohe von Fr. 9'793.25 an das Darlehen vorgenommen habe,
womit der ausstehende Saldo genau Fr. 25'000.— betragen habe (Urk. 12/14
Blatt 1 und 2). Es sei daraus zu schliessen, dass die (beteiligten) Parteien die be-
reits seit August 2016 geleisteten Abzahlungsraten a Fr. 2'000.— hatten bestatigen
und die seit der Vereinbarung vom 1. Februar 2016 aufgelaufenen Schulden hat-
ten miteinbeziehen wollen, wobei festzuhalten sei, dass ein Teil dieser neu aufge-
laufenen Schulden erst nach der Konkurseréffnung tber die D._ entstanden
sei. Hatte die Beklagte am 20. Februar 2018 einer Schuldubernahme widerspro-
chen, ware es zudem nicht nachvollziehbar, dass sie vier weitere Raten a
Fr. 2'000.— geleistet habe. Mindestens hatte die Beklagte schriftlich klarstellen
mussen, die Schuld trotz Weiterfihrung der Zahlungen nicht tbernommen zu ha-
ben (Urk. 23 S. 12 f. E. 5.2.3).

2.1.4. Die Beklagte fuhre nicht weiter aus, wann sie gegenuber der Zedentin un-
missverstandlich klar gemacht habe, die Schuld der D._ nicht zu Uberneh-
men, jedenfalls ergebe sich dies nicht aus dem unbestrittenermassen nie verbind-
lich unterzeichneten bzw. nicht retournierten Vertragsentwurf vom 20. Februar
2018. Davon, dass die Beklagte die geleisteten Zahlungen wie behauptet irrtim-
lich vorgenommen und umgehend zurtickgefordert habe, kdnne keine Rede sein.
Das in diesem Zusammenhang stehende Schlichtungsverfahren sei erst am
20. Marz 2019 eingeleitet worden (Urk. 10/3), mithin dber neun Monate nach der
letzten Zahlung vom 5. Juni 2018 (Urk. 23 S. 14 E. 5.2.5).

2.1.5. Auch der beklagtische Erklarungsversuch, dass die Zahlungen versehent-
lich im Rahmen eines Dauerauftrages getatigt worden seien, der lange vor der
angeblichen Vereinbarung vom 20. Februar 2018 aufgegeben worden und dann
bis zum Geschaftsabschluss fur das Jahr 2018 vergessen gegangen sei, erschei-
ne nicht plausibel. Im Jahre 2018 seien die (Ab-)Zahlungen am 5. Juni (Dienstag),
2. Mai (Mittwoch), 29. Marz (Donnerstag), 2. Marz (Freitag), 30. Januar (Dienstag)
und 4. Januar (Donnerstag) erfolgt; im Jahre 2017 am 30. November (Donners-

tag) und 30. Oktober (Montag). Dass Dauerauftrage nur so erfasst werden konn-
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ten, dass sie monatlich jeweils an einem bestimmten Tag oder per Monatsende
vor oder nach dem Wochenende bzw. den Feiertagen ausgefuhrt wirden, sei no-
torisch. Die vorliegenden Zahlungen wurden jedoch nicht in ein solches Schema
passen. Es kdnne auch ausgeschlossen werden, dass die Beklagte das Konto
und damit auch den Dauerauftrag der D._ Gbernommen habe, da letztere in
Konkurs gefallen sei und ihre Konten somit aufgelost worden seien. Zudem hatten
die Beklagte und die D._ im Zeitraum vom tt.mm bis tt.mm.2017 nebenei-
nander bestanden, was die Benutzung desselben Kontos ebenfalls ausschliesse.
Die Zahlungen hatten mithin nicht versehentlich im Rahmen eines Dauerauftrags
getatigt werden kdonnen. Ebenso wenig sei es schlissig, dass die Beklagte die
Zahlungen erst im Rahmen des Geschaftsabschlusses 2018 entdeckt haben soll.
Die letzte Zahlung datiere vom 5. Juni 2018 und die Zahlungen seien somit be-
reits Mitte 2018 gestoppt worden, weshalb sie nicht wie behauptet erst mit dem
frihestens im Jahr 2019 verfassten Geschaftsabschluss bemerkt worden seien
(Urk. 23 S. 14 ff. E. 5.2.6).

2.2. Aufgrund dieser Erwagungen schloss die Vorinstanz auf den konkludenten
Willen der Beklagten zur Ubernahme der Schuld von der D. und hiess die
Klage gut (Urk. 23 S. 16).

3. Beurteilung der Riigen

3.1. Die Vorinstanz hat die rechtlichen Voraussetzungen fiir die Ubernahme ei-
ner Schuld gemass Art. 176 OR zutreffend wiedergegeben (vgl. Urk. 23 S. 9f.
E. 5.1); es kann darauf verwiesen werden. Erganzend ist anzumerken, dass es
gestutzt auf Art. 8 ZGB der Klagerin obliegt zu beweisen, dass zwischen der Ze-
dentin und der Beklagten ein Vertrag Uber die Schuldibernahme nach Art. 176
OR zustande gekommen ist (sog. externe Schuldibernahme). Hierflr sind
Art. 176 OR und die allgemeinen Regeln des Vertragsrechts zu beachten (vgl.
BGer 4D_111/2009 vom 11. November 2009, E. 2.4). Ein Vertrag Uber eine
Schuldibernahme kommt nur durch den Austausch gegenseitiger Ubereinstim-
mender Willenserklarungen aufgrund von Antrag und Annahme zustande (Art. 1
Abs. 1 OR). Im Rahmen einer externen Schuldibernahme kdnnen sowohl die An-

tragserklarung des Ubernehmers einer Schuld als auch die Annahmeerklarung
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des Glaubigers auch aus den Umstanden hervorgehen (BGer 9C 47/2013 vom
31. Mai 2013, E. 2.2).

Aus den Vorbringen der Parteien vor Vorinstanz (vgl. Klagerin: Urk. 11 S. 4 f.
Rz. 6-7 und VI-Prot. S. 6; Beklagte: VI-Prot. S. 5) ergibt sich auch, dass sie eine
(allfallige, von der Beklagten bestrittene) Schuldibernahme in zeitlicher Hinsicht
vorwiegend auf die Zeitraume um den 1. August 2017 oder 20. Februar 2018 her-
um verorten. Dementsprechend sind die Rugen primar mit Blick auf diese Daten

zu prufen.
3.2.  Vereinbarung mit Wirkung per 1. August 2017

3.2.1. Die Beklagte moniert, dass ein Vertrag tber die (Mit-)Ubernahme der
Schuld per 1. August 2017 seitens der Klagerin erst gar nicht substantiiert be-
hauptet worden sei; doch selbst eine rechtsgenigende Behauptung vorausge-
setzt, wirden nicht genigend Anhaltspunkte flr eine Vereinbarung vorliegen. So
nenne die Klagerin weder den Zeitpunkt einer angeblichen Vereinbarung noch die
daran beteiligten Personen (Urk.22 S.6f. Rz.9-11), wie dies auch die Vo-
rinstanz zutreffend festgehalten habe (Urk. 23 S. 10 f. E. 5.2.1).

Die Klagerin wendet dagegen ein, dass es die Beklagte vor Vorinstanz versaumt
habe, die von ihr behauptete Vereinbarung Uber eine Schuldibernahme per
1. August 2017 rechtsgenlgend zu bestreiten, womit diese Tatsache dem Urteil
zugrunde zu legen gewesen und die Berufung abzuweisen sei (Urk. 27 S. 4 f.
Rz. 12 und S. 12 Rz. 49). Dem wiederum entgegnet die Beklagte, dass sie eine
Verpflichtung zumindest implizit sehr wohl bestritten habe (Urk. 30 S. 3 f. Rz. 5).
Ein explizites Bestreiten sei nicht erforderlich, es geniige ihre klare Ausserung,
dass sie den Wahrheitsgehalt der gegnerischen Behauptung Uber eine (Mit-
)Ubernahme der Schuld in Frage stelle (Urk. 30 S. 3 Rz. 2).

3.2.2. Inwieweit Tatsachen zu behaupten und zu substantiieren sind, ergibt sich
einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und anderseits
aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei (BGE 127 IIl 365 E. 2b; BGer
4A 195/2014 und 4A_197/2014 vom 27. November 2014, E.7.3.2; BGer
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4A 57/2014 vom 8. Mai 2014, E. 1.3.3). Eine Tatsachenbehauptung braucht nicht
alle Einzelheiten zu enthalten; es genugt, wenn die Tatsachen, die unter die das
Begehren stutzenden Normen zu subsumieren sind, in einer den Gewohnheiten
des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentlichen Zigen oder Umrissen
behauptet werden (BGE 136 Ill 322, E. 3.4.2; BGer 4A 195/2014 und
4A 197/2014 vom 27. November 2014, E. 7.3.2; BGer 4A_591/2012 vom 20.
Februar 2013, E. 2.1). Ungenugende Tatsachenbehauptungen oder Bestreitun-
gen koénnen auch durch einen Beweisantrag nicht ersetzt werden (BGer
4A 284/2017 vom 22. Januar 2018, E. 3.3).

Kommt die klagende Partei der Behauptungslast im oben dargelegten Sinne nach
und ist ihr Sachvortrag schlussig, so hangt das weitere Vorgehen vom Verhalten
der Gegenpartei ab. Bestreitet die Gegenpartei die klagerischen Behauptungen in
rechtsgeniugender Weise (dazu nachfolgend), so muss die klagende Partei dem
Gericht genauere Tatsachen vortragen, als dies zur Erfullung der blossen Be-
hauptungslast nétig war. Es greift dann die Substantiierungslast, d.h. ein durch
die gegnerischen Bestreitungen zu ungenau gewordener Tatsachenvortrag ist so
weit zu konkretisieren, bis er wiederum als subsumtionsfahig, also schlissig gel-
ten kann und eine genauere Bestreitung durch den Beklagten sowie die beweis-
massige Abklarung des Sachverhalts moglich werden (BGer 4A_210/2009 vom
7. April 2010, E. 3.2 und 3.5; BK ZPO-Hurni, Art. 55 N 20, N 23 und 25).

Bestreitungen sind so konkret zu halten, dass sich bestimmen lasst, welche ein-
zelnen Behauptungen der klagenden Partei damit bestritten werden; die Gegen-
partei muss wissen, welche einzelne Tatsachenbehauptung sie beweisen muss
(BGE 141 1ll 433 E. 2.6). Implizites Bestreiten kann gentgen, sofern sich aus den
Vorbringen eine klare Ausserung ergibt, dass der Wahrheitsgehalt einer bestimm-
ten und konkreten gegnerischen Behauptung infrage gestellt wird (vgl. BGer
4A 543/2018 vom 28. Mai 2019, E. 4.3.1).

3.2.3. Die von der Klagerin behauptete Vereinbarung hinsichtlich einer Ubernah-
me der Schuld per 1. August 2017 bezog sich auf eine Mithaftung der Beklagten
fur die Schulden der D. (sog. kumulative Schuldibernahme; Urk. 11 S. 4

Rz. 7). Die Vorinstanz hielt fest, dass die Beklagte nur die Schuldibernahme,
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nicht aber eine Mithaftung explizit bestritten habe (Urk. 23 S. 11 E. 5.2.1). Dieser
Ansicht kann nicht gefolgt werden. Aus der Klageantwort der Beklagten vor Vo-
rinstanz ergibt sich sehr wohl, dass sich die Beklagte in jeder Hinsicht einer Uber-
nahme der Schuld verwehrte, mithin den Wahrheitsgehalt der gegnerischen Be-
hauptung, es sei eine Vereinbarung mit Wirkung per 1. August 2017 getroffen
worden, in Abrede stellte. So fuhrte sie anlasslich der vorinstanzlichen Verhand-
lung vom 15. Juni 2020 aus, eine Schuldubernahme mehrmals abgelehnt zu ha-
ben, zuletzt indem sie darauf verzichtet habe, den Vertragsentwurf fur eine
Schuldibernahme vom 20. Februar 2018 zu unterzeichnen (vgl. Urk. 13 S. 3
Rz. 6 und 7 und VI-Prot. S. 5). Ein ausdruckliches Bestreiten, wie es die Klagerin
fur nétig halt (Urk. 27 S. 4 Rz. 10), erubrigte sich in diesem Kontext. Damit war die
Beklagte der Bestreitungslast nachgekommen und es lag nun an der Klagerin, die

entsprechenden Behauptungen zu substantiieren und zu belegen.

3.2.4. Die Vorinstanz fuhrte aus, die Klagerin habe zu einer Mithaftung der Be-
klagten ab 1. August 2017 nichts Genaueres vorgebracht. So sei weder bekannt,
wann diese Einigung stattgefunden habe noch welche natirlichen Personen da-
ran beteiligt gewesen seien (Urk. 23 E. 5.2.1 S. 10 f.). Die Klagerin bestreitet dies
nicht und bringt — sofern Uberhaupt zulassig (vgl. Art. 317 Abs. 1 ZPO) — auch im
Berufungsverfahren keine weiteren Details zu dieser angeblichen Vereinbarung
vor (vgl. Urk. 27 Rz. 9 S. 3f.). Es fehlt somit an gentgend substantiierten Be-

hauptungen flr die Durchfihrung eines Beweisverfahrens.

Doch selbst wenn die Klagerin ihre Behauptungen rechtsgenugend vorgebracht
hatte, wurden jedenfalls die Gesprachsnotizen vom 20. Februar 2018 (Urk. 12/15)
in dieser Sache nicht weiterflhren, denn sie beziehen sich auf eine Umbuchung
von Fr. 25'000.—, welche mit der (angeblichen) Vereinbarung vom 20. Februar
2018 (dazu unten E. 3.3) in Zusammenhang stehen soll. In der weiter als Beweis
offerierten Aufstellung von Debitorenposten mit handschriftichen Anmerkungen
steht unter anderem "2) 1.8.2017 ubernommen mit A.___ " (Urk. 12/14 Blatt 3).
Es fehlt hier aber jeglicher Bezug auf konkrete Betrage, die hatten Gbernommen
werden sollen; es ist Uberhaupt unklar, ob damit finanzielle Aspekte angespro-

chen sind. Ausserdem erschliesst sich nicht, wer diese Notizen verfasst haben
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soll, eine entsprechende Behauptung liegt nicht vor. Die Notizen enthalten offen-
sichtlich lediglich Wahrnehmungen der fur die Zedentin handelnden Person und
sind fur eine Vereinbarung per 1. August 2017 nicht beweisbildend. Dem als Be-
weismittel offerierten Handelsregisterauszug und der (angeblichen) Vereinbarung
vom 20. Februar 2018 (Urk. 4/5; Urk. 4/9) schliesslich lassen sich keine Anhalts-
punkte fur eine Vereinbarung mit Wirkung ab 1. August 2017 entnehmen.

3.2.5. Eine Vereinbarung mit Wirkung per 1. August 2017 ist nach dem Ausge-

fuhrten nicht rechtsgenlgend dargetan.
3.3.  Vereinbarung vom 20. Februar 2018 und konkludente Willenserklarung

3.3.1. Die Beklagte bringt verschiedene Rugen vor, die sich generell gegen eine
Ubernahme der Schuld und im Einzelnen gegen eine am 20. Februar 2018 zu-

stande gekommene Vereinbarung richten:

Zunachst moniert sie, der nicht rechtsverbindlich unterzeichnete Vertragsentwurf
vom 20. Februar 2018 werde in den vorinstanzlichen Erwagungen nicht gebuh-
rend berlcksichtigt. Unbestrittenermassen sei ihr am 20. Februar 2018 anlasslich
eines Treffens mit der Zedentin die bei den Akten liegende Zahlungsvereinba-
rung/Schuldanerkennung vorgelegt worden (Urk. 12/13). Im Rahmen dieses Tref-
fens habe sie der Zedentin jedoch unmissverstandlich klar gemacht, keine Schuld
Ubernehmen zu wollen. Dessen ungeachtet halte die Vorinstanz zu Unrecht dafur,
dass damals eine miindliche Abmachung Uber die Ubernahme der Schuld erfolgt
sei. Fur die Organe der Beklagten habe kein Grund bestanden, weshalb sie trotz
Ablehnung eines schriftlichen Schuldibernahmevertrages mundlich hatten einer
Schuld zustimmen sollen. Die einzig plausible Erklarung fur den nicht unterzeich-
neten Schuldubernahmevertrag vom 20. Februar 2018 liege darin, dass sich die
beiden Organe der Beklagten eben nicht zur Ubernahme einer fremden Schuld
von Fr. 25'000.— hatten verpflichten wollen (Urk. 22 S. 11 ff. Rz. 24 ff.).

Weiter seien die Teilzahlungen weder Indiz fur eine Einigung im Februar 2018
noch firr eine Ubernahme der Schuld im Allgemeinen. Indem die Vorinstanz einen

konkludenten Willen der Beklagten primar mit den erfolgten Teilzahlungen zu be-
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grunden versucht habe, Ipasse sie die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur
Schuldubernahme ganzlich ausser Acht. Von einer Teilzahlung kdnne nur dann
auf eine Schuldibernahme geschlossen werden, wenn aus den Umstanden klar
hervorgehe, dass sich der Zahlende dazu habe verpflichten wollen (Urk. 22 S. 14
Rz. 32). Auch die zeitliche Abfolge der Geschehnisse tauge nicht als Indiz fir eine
mundliche Einigung am 20. Februar 2018: Drei der sieben nach dem Konkurs der
D._ von der Beklagten geleisteten Teilzahlungen a Fr. 2'000.— seien vor dem
20. Februar 2018 erfolgt. Ein andauerndes Schema (Zahlungen) kdnne nicht
durch ein zeitlich in seiner Mitte erfolgtes Ereignis erklart werden. Dass sie nicht
in schriftlicher Form gegenuber der Zedentin klargestellt habe, trotz fortlaufenden
Teilzahlungen die Schuld nicht Ubernommen zu haben, kdnne man ihr nicht vor-
halten. Indem sie den ihr vorgelegten Vertragsentwurf nicht unterzeichnet und
diesen zu Beweiszwecken auch noch aufbewahrt habe, habe sie alles getan, um
klarzustellen, die Schuld nicht Ubernehmen zu wollen (Urk. 22 S. 14 ff. Rz. 33—
36).

Ohnehin stelle die Vorinstanz nach Auffassung der Beklagten in ihrem Entscheid
wiederholt auf Tatsachen ab, die weder von der Klagerin noch von ihr behauptet
worden seien. Damit verletze sie die Verhandlungsmaxime (Art. 55 ZPO). So ha-
be die Klagerin zu keinem Zeitpunkt einen konkludenten Willen der Beklagten zur
Ubernahme der Schuld, namentlich ausgedriickt durch die Teilzahlungen, bzw.
einem solchen Willen zugrunde liegende Tatsachen behauptet. Die Klagerin stit-
ze sich vielmehr ausschliesslich auf eine angeblich am 20. Februar 2018 getroffe-
ne mundliche Vereinbarung. Indem die Vorinstanz in ihrem Entscheid auf einen
nicht behaupteten konkludenten Willen der Beklagten abgestellt habe und gar die
ganze Forderung der Klagerin mit diesem begruinde, verletze sie den Verhand-
lungsgrundsatz nach Art. 55 Abs. 1 ZPO (Urk. 22 S. 24 Rz. 64 f.).

3.3.2. Anders als bei der objektivierten Auslegung, welche die Einordnung von er-
folgten Willenserklarungen betrifft, steht bei konkludent erfolgten Ausserungen —
sofern die Beteiligten diesbezlglich keine Ubereinstimmende Auffassung hegen —
in Frage, ob aufgrund der Umstande kraft Vertrauensprinzip Uberhaupt auf eine

rechtserhebliche Erklarung geschlossen werden kann (vgl. BGer 4C.183/2004
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vom 7. Marz 2005, E. 3.2). Eine Erklarung kann auch vorliegen, wenn sie sich
bloss aus den Umstanden ergibt, muss sich aber auf eine hinreichend bestimmte
oder bestimmbare individuelle Schuld beziehen (BGer 9C_47/2013 vom 31. Mai
2013, E. 2.2; BSK OR |-Tschani/Gaberthtel, Art. 176 N 8). Dabei mussen genu-
gend tatsachliche Anhaltspunkte vorliegen, welche jeden plausiblen Grund, am
Vorhandensein des Rechtsbindungswillens zu zweifeln, auszurdumen vermogen
(vgl. Huguenin, Obligationenrecht — Allgemeiner und Besonderer Teil, 3. Auflage,
2019, S. 51 N 174). Die Vertragsauslegung bzw. Konsensfindung nach dem Ver-
trauensgrundsatz ist eine Rechtsfrage (BGer 4A 415/2017 vom 31. Oktober
2017, E. 3.3), wobei das Recht von Amtes wegen anzuwenden ist (Art. 57 ZPO).

3.3.3. Entgegen der Auffassung der Beklagten (Urk. 22 S. 24 Rz. 65) hat die Kla-
gerin im Zusammenhang mit dem umstrittenen muandlichen Vertragsschluss vom
20. Februar 2018 mindestens implizit eine konkludente Willenserklarung der Be-
klagten behauptet (vgl. Urk. 11 S. 6 f. Rz. 12).

3.3.4. Die Beklagte bestreitet nicht, dass ihr die Zedentin am 20. Februar 2018 ei-
nen Vertragsentwurf vorlegte, welcher die Anerkennung bzw. die Ubernahme der
streitgegenstandlichen Schuld der D._ durch sie vorsah (Urk. 12/13). Ebenso
ist unbestritten, dass die Beklagte den Vertrag nie rechtsgultig unterzeichnete
(vgl. Urk. 27 S. 6 Rz. 18) und vom 30. November 2017 bis 5. Juni 2018 insgesamt
sieben Teilzahlungen von je Fr. 2'000.— in ihrem Namen an die Zedentin erfolgt
sind, vier davon nach dem 20. Februar 2018 (Urk.22 S. 11 Rz.24 und S. 15
Rz. 35).

3.3.5. Die Beklagte beanstandet hingegen zu Recht, dass die Vorinstanz dem
Umstand, dass der Entwurf vom 20. Februar 2018 nicht unterzeichnet worden sei,
nicht die geblhrende Bedeutung beimesse und keinen erkennbaren Bezug zur
Rechtsprechung des Bundesgerichts betreffend Art. 176 OR herstelle. Demge-
mass kann aus Teilzahlungen nicht ohne Weiteres auf eine Ubernahme der gan-
zen Schuld geschlossen werden, vielmehr mussen zusatzlich objektive Anhalts-
punkte diesen Schluss zulassen (BGer 4C.183/2004 vom 7. Marz 2005, E. 3;
BGer 4D _111/2009 vom 11. November 2009, E. 2.4). In der vorliegenden Sache
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liegen aus folgenden Grinden keine solchen klaren Indizien vor bzw. ist auch ei-

ne mundliche Vereinbarung vom 20. Februar 2018 nicht erstellt:

3.3.5.1. Die Vorinstanz hielt dafur, dass die Zedentin ohne verbindliche Schuld-
Ubernahme nicht darauf verzichtet hatte, ihre Forderungen gegeniber der kon-
kursiten D._ dem Konkursamt einzugeben, es sei denn, sie hatte mit einem
Totalverlust gerechnet (Urk. 23 S. 12 E. 5.2.2).

Das Konkursverfahren Uber die D._ wurde mit Entscheid vom 16. Februar
2018 mangels Aktiven eingestellt (Urk. 10/1). Wird ein Konkursverfahren mangels
Aktiven eingestellt, so muss der Glaubiger, der die Durchfihrung eines Konkurs-
verfahrens bewirken will, innert 10 Tagen ab Publikation eine Sicherheit fur den
durch die Konkursmasse nicht gedeckten Teil der Kosten leisten (Art. 230 Abs. 2
SchKG). Die Hohe der Sicherheitsleistung liegt im Ermessen des Konkursamtes
und ist unter Berucksichtigung der vorhandenen Aktiven so hoch anzusetzen,
dass alle zukunftigen Kosten — auch nicht genauer abschatzbare Kosten wie Ge-
richts- und Anwaltskosten — flr das gesamte Konkursverfahren gedeckt werden
konnen (BSK SchKG-Lustenberger/Schenker, Art. 230 N 10 und N 10c); die Si-
cherheitsleistung betragt schnell einmal mehrere tausend Franken. Da die Einstel-
lung des Konkurses mangels Aktiven ein untrigliches Anzeichen dafur ist, dass
Aktiven entweder nicht oder kaum vorhanden oder nur schwer realisierbar sind,
ist es in der Regel wirtschaftlichen Uberlegungen geschuldet, wenn ein Glaubiger
mit einer Forderung (hier der dritten Klasse) darauf verzichtet, die festgelegte Si-
cherheit zu leisten, es sei denn, er hatte klare Anhaltspunkte, dass er durch die
Durchfihrung des Konkurses zumindest den Vorschuss voll zurlckerhalt. Ohne
eine solche Sicherheitsleistung bleibt es bei der Einstellung mangels Aktiven und
es wird kein Konkursverfahren durchgefuhrt, weshalb erst gar keine Forderungen
eingegeben werden kénnen. Vor diesem Hintergrund ist die Schlussfolgerung der

Vorinstanz nicht zutreffend.

3.3.5.2. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz (Urk.23 S.12f. E. 5.2.3) ist
auch die von der Zedentin vorgenommene interne Umbuchung von Debitorenfor-
derungen im Umfang von Fr. 9'793.25 — womit der ausstehende Saldo gemass
der Buchhaltung der Zedentin noch Fr. 25'000.— betrug (Urk. 12/14) — kein klares
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Indiz flr eine (mulndliche) Einigung der Zedentin und der Beklagten am
20. Februar 2018. Mit Recht weist die Beklagte darauf hin, dass diese internen
Dokumente der Zedentin lediglich nachzuweisen vermogen, wie sich nach dem
Dafurhalten der Zedentin die offene Forderung zusammensetzen soll (Urk. 22
S. 17 Rz. 41). Hingegen indiziert die in den Gesprachsnotizen vermerkte Notiz
"Umbuchung auf Darlehen" (Urk. 12/15) nicht, inwiefern die Beklagte der Vorge-
hensweise der Zedentin auch zugestimmt hat. Gestutzt auf dieses rein interne
Dokument ist weder der Beweis erbracht noch liegt ein Indiz dafir vor, dass die

Beklagte die Schuld der D. ubernommen hat.

3.3.5.3. Von den Parteien wurde auch weder behauptet noch wird dies aus den
Akten ersichtlich, dass es sich bei der Beklagten — wie die Vorinstanz erwog
(Urk. 23 S. 16 E. 5.2.7) — um eine blosse Auffanggesellschaft handle. Ein darauf
gegrundetes Indiz durfte folglich dem vorinstanzlichen Entscheid nicht zugrunde
gelegt werden. Anzumerken ist immerhin, dass die D.__ (Konkurseroffnung
am tt.mm 2017 [Urk. 12/10]) und die Beklagte (Eintragung ins Handelsregister am

tt.mm 2017 [Urk. 4/5]) wahrend mehreren Monaten gleichzeitig existierten.

3.3.5.4. Die Vorinstanz legte uberzeugend dar, dass die Erklarung der Beklagten
fur ihre Zahlungen an die Zedentin (vergessen gegangener Dauerauftrag, vgl. VI-
Prot. S. 10) nicht Uberzeugt und eine irrtumliche Zahlung nicht erstellt ist (Urk. 23
S. 14 ff. E. 5.2.6). Dass die beiden Gesellschafter resp. die Geschaftsfihrung der
Beklagten ungewollt ausgefihrte Zahlungen nicht bemerkt hatten, ware im Ubri-
gen auch gestutzt auf die Bestimmungen des Obligationenrechts zur GmbH
(Art. 772 ff. OR) nicht vorstellbar: Gemass Handelsregistereintrag sind E._
und F.__ alleinige Gesellschafter der Beklagten, wobei ersterer als Geschafts-
fUhrer und letzterer als Vorsitzender der Geschaftsfihrung amtet (Urk. 4/5). Nach
Art. 809 Abs. 1 OR Uben alle Gesellschafter die Geschaftsfihrung gemeinsam
aus; davon abweichende Statuten sind hier keine bekannt. Die Geschaftsfuhrer
sind zwingend u.a. auch fur das Rechnungswesen und die Finanzkontrolle sowie
regelmassig auch flr die Finanzplanung der Gesellschaft zustandig (Art. 810
Abs. 2 Ziff. 3 OR; BSK OR-Watter/Roth Pellanda, Art. 810 N 9). Aus den Akten

ergeben sich keinerlei Hinweise, dass weitere Personen in irgendeiner Weise in
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die geschaftlichen Belange der Beklagten involviert gewesen waren; auch die
nicht unterzeichnete Vereinbarung vom 20. Februar 2018 ist ausschliesslich an
die beiden Mitinhaber gerichtet. Die Vorinstanz ist damit zu Recht davon ausge-
gangen, dass die Geschaftsfuhrung namens der Beklagten die sieben Teilzahlun-
gen a Fr. 2'000.— mit Wissen und Willen ausloste bzw. es ist ihr dieses Wissen

anzurechnen.

Daraus lasst sich jedoch nicht auf eine Schuldibernahme schliessen. Die Leis-
tung von Teilzahlungen durch den "Ubernehmer" ist nicht ohne Weiteres als An-
trag zu betrachten; denn sie kann auch zur Tilgung der Schuld des Altschuldners
geschehen, so dass daraus noch nicht auf den Willen des Ubernehmers, selbst
Schuldner zu werden, geschlossen werden darf (Becker, Berner Kommentar, N 5
zu Art. 176 OR). Ein dahin gehender Wille zur Schuldibernahme hat der Behaup-
tende, d.h. die Klagerin zu beweisen (Oser/Schénenberger, Zircher Kommentar,
N 8 zu Art. 176 OR).

Die Vorinstanz ist zunachst davon ausgegangen, dass in dem von der Beklagten
eingereichten Exemplar der Zahlungsvereinbarung vom 20. Februar 2018
(Urk. 10/2) die Unterschrift von E._ mehrmals durchgestrichen worden sei
und es sich auch aufgrund der nachfolgenden vier Teilzahlungen als naheliegend
erweise, dass die Zedentin und die Beklagte am 20. Februar 2018 eine (mundli-
che) Vereinbarung getroffen hatten (Urk. 23 S. 13 f. E. 5.2.4). Dass es sich dabei
um die Unterschrift von E._ handelt, brachten die Parteien vor Vorinstanz
aber erst gar nicht vor; ob die Beklagte dies nicht bestritt, kann mangels entspre-
chender Behauptung der Klagerin vor Vorinstanz offenbleiben (vgl. Urk. 27 S. 6
Rz. 19). Die Klagerin reichte denn auch ein ohne jegliche Unterschriften versehe-

nes Exemplar der Vereinbarung zu den Akten (Urk. 12/13).

Im Rahmen der Rechtsordnung steht es Personen grundsatzlich frei, nach eige-
nem Gutdunken uber ihr Vermogen zu verfugen (vgl. z.B. Art. 239 ff. OR); denk-
bar sind z.B. auch Zahlungen aus Kulanz, zwecks Pflege der Geschaftsbeziehung
oder zur Tilgung eigener Schulden. Insofern geht auch die Argumentation der
Klagerin fehl, die einzige Erklarung im (Zahlungs-)Verhalten der Beklagten liege in
einer Einigung (vgl. Urk. 27 S. 9 Rz. 32). Wie die Beklagte treffend bemerkt, las-
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sen die sieben Teilzahlungen als Ganzes keine Schlussfolgerungen zu, denn zwi-
schen die Teilzahlungen trat die Weigerung der Beklagten, die Vereinbarung zu
unterzeichnen (vgl. Urk. 22 S. 15 Rz. 35). Die Beklagte war im Zuge der nach
dem 20. Februar 2018 erfolgten vier Teilzahlungen auch nicht gehalten, Vorbehal-
te anzubringen (so aber die Vorinstanz, vgl. Urk. 23 S. 13 E. 5.2.3 am Ende).
Auch der Umstand, dass die Zedentin vor der Forderungsabtretung vom 15. April
2019 und nachdem bereits seit dem 5. Juni 2018 keine Zahlungen mehr einge-
gangen waren, an die Beklagte weder ein Mahnschreiben mit Verweis auf eine
(mundliche) Vereinbarung vom 20. Februar 2018 verfasste bzw. die Beklagte im
Rahmen der erfolgten Teilzahlungen auf Art. 176 Abs. 3 OR hinwies, noch ein
(Betreibungs-)Verfahren einleitete, sind Hinweise, die einer Rechtsfolge nach
Art. 176 OR entgegenstehen. Jedenfalls ist es mangels objektiver Anhaltspunkte
nicht zulassig, aus einem nicht unmittelbar erhellenden Zahlungsverhalten auf ei-
nen Willen zur Ubernahme einer fremden Schuld zu schliessen (vgl. Urk. 23
S.13f. E. 5.2.3).

4. Fazit

Zusammengefasst konnen die von der Vorinstanz herangezogenen Indizien wie
soeben dargetan auch ohne Weiteres in gegenteiliger Weise ausgelegt werden.
Sie sind also weder im Einzelnen noch im Gesamten objektive Anhaltspunkte flr
eine Ubernahme der Schuld; diese Schlussfolgerung hat vielmehr spekulativen
Charakter. Dieser Befund widerspiegelt sich nicht zuletzt auch in der (zu Recht)
vorsichtig gehaltenen Terminologie des vorinstanzlichen Entscheides in Bezug
auf die entscheidrelevanten Indizien (z.B. "Es ware demnach durchaus nahelie-
gend [...]" [Urk. 23 S. 13 E. 5.2.4]; "Dazu wirde passen [...]" [S. 15 E. 5.2.6]; "[...]
diverse Anhaltspunkte, die fur eine Schuldibernahme durch die Beklagte spre-
chen." [S. 16 E. 5.2.7]). Die Beklagte dringt mit ihrer Ruge durch, da der Ent-
scheid der Vorinstanz vor Art. 176 OR nicht standhalt. Entsprechend ist die Beru-
fung gutzuheissen und die Klage der Klagerin vollumfanglich abzuweisen; der
Rechtsvorschlag in der Betreibung Nr. 1 des Betreibungsamtes Zirich 3 (Zah-

lungsbefehl vom 7. Mai 2019, vgl. Urk. 4/6) hat nach wie vor Bestand.
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V.
Prozesskosten

1.  Allgemeines

Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch Uber
die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Aus-
gangsgemass wird die Klagerin sowohl fir das erst- als auch das zweitinstanzli-
che Verfahren vollumfanglich kosten- und entschadigungspflichtig (vgl. Art. 106
Abs. 1 und 2 ZPO und Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO). Ausgehend von einem Streitwert
von Fr. 17'910.30 (vgl. Urk. 2 Rz. 6 S. 3) ergeben sich die nachfolgenden Kosten-

folgen.

2. Erstinstanzliches Verfahren

2.1. Die Festsetzung der erstinstanzlichen Entscheidgebihr auf Fr. 2'900.—
wurde zu Recht nicht angefochten. Die Prozesskosten (erstinstanzliche Ent-
scheidgebuhr inkl. Kosten des Schichtungsverfahrens) sind ausgangsgemass von
der Klagerin zu tragen und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 2'900.— (Urk. 14 und Urk. 16) zu verrechnen.

2.2. Weiter ist die Klagerin zu verpflichten, der Beklagten eine volle Parteient-
schadigung zu bezahlen; die gemass § 4 Abs. 1 und § 11 AnwGebV bemessene

volle Parteientschadigung ist auf Fr. 3'850.— (inkl. 7.7 % MwSt.) festzusetzen.

3. Zweitinstanzliches Verfahren

Fir das zweitinstanzliche Verfahren bemisst sich die Entscheidgebuhr in Anwen-
dung von § 12 Abs. 1 und 2 und § 4 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 2'900.— und ist mit
dem von der Beklagten in dieser Hohe geleisteten Kostenvorschuss zu verrech-
nen. Er ist der Beklagten jedoch in diesem Umfang von der vollstandig unterlie-

genden Klagerin zu ersetzen.

Sodann hat die Klagerin der Beklagten fur das zweitinstanzliche Verfahren aus-

gangsgemass und in Anwendung von § 4 Abs. 1 sowie § 13 Abs. 1 und 2 Anw-



-23-

GebV eine Parteientschadigung von Fr. 2'575.— (inkl. 7.7 % Mehrwertsteuer) zu

bezahlen.

Es wird erkannt:

1. In Gutheissung der Berufung wird die Klage abgewiesen.
2. Die erstinstanzliche Entscheidgebuhr wird auf Fr. 2'900.— festgesetzt.

3. Die Gerichtskosten fur das erstinstanzliche Verfahren werden der Klagerin

auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

4. Die Klagerin wird verpflichtet, der Beklagten fir das erstinstanzliche Verfah-

ren eine Parteientschadigung von Fr. 3'850.— zu bezahlen.
5. Die zweitinstanzliche Entscheidgebuhr wird auf Fr. 2'900.— festgesetzt.

6. Die Gerichtskosten fur das zweitinstanzliche Verfahren werden der Klagerin
auferlegt und mit dem von der Beklagten geleisteten Kostenvorschuss
Fr. 2'900.— verrechnet. Die Klagerin hat der Beklagten den geleisteten Kos-

tenvorschuss zu ersetzen.

7. Die Klagerin wird verpflichtet, der Beklagten fir das zweitinstanzliche Ver-

fahren eine Parteientschadigung von Fr. 2'575.— zu bezahlen.

8. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an die Vorinstanz, je gegen

Empfangsschein.

Nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen

Akten an die Vorinstanz zurtck.

9. Eine Berufung gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30
Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiare Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42

des Bundesgesetzes uUber das Bundesgericht (BGG).
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Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG.

Es handelt sich um eine vermodgensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert betragt
Fr. 17'910.30.

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.
Hinsichtlich des Fristenlaufs gelten die Art. 44 ff. BGG.

Zurich, 10. Dezember 2021

Obergericht des Kantons Zrich
l. Zivilkammer

Die Vorsitzende: Der Gerichtsschreiber:

Dr. D. Scherrer MLaw D. Tschanz

versandt am:
Im
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	Zusammengefasst können die von der Vorinstanz herangezogenen Indizien wie soeben dargetan auch ohne Weiteres in gegenteiliger Weise ausgelegt werden. Sie sind also weder im Einzelnen noch im Gesamten objektive Anhaltspunkte für eine Übernahme der Schu...
	IV.  Prozesskosten

	1. Allgemeines
	2. Erstinstanzliches Verfahren
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	9. Eine Berufung gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Be...

